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«eKtame -Pettt êile im Textteil 60 Pfennig; tabellarischer̂say wrrd doppelt berechnet.
LdresfennachweiSund Angebotgebübr 20 Pfennig. Gan,e, halbe, drittel und vieitel L>euen,
durchlaufend, nach besonderer Berechnung» Bei Wiederholungenunveränderter An,eigen m

Nr . 69 - 1919
PeramwornicheLchruileitung. Druck und Benag
PH. Kieittdöhl , Königttein im Taunus.

Pofifchecktonlo: Frankfurt iMain> 9827

Montag

5
Mai

kurzen Zwischenräumen entsprechender/tachlag. 2 ede Nachlaßbewilliguug wi.d hmMig^ bei
genchiliwer Beitreibung der Ln,eigengebühren . - Einfache Beilagen . Lausend 9 50 Muri.
Anzeigen -Annahrne : Größere Anzeigen muffen am Tage vorher, vnnere bi» aU«
spätestens t/,9 Uh, oorminag« an den ErschemungSlagenm der Geschäftsstelle nng N
em - Die Aufnahme von Än,eigen an bestimmten Tagen oder an bestimmter Stelle wird

tunlichst berückffchtigl. eine Gewähr hierfür aber mchl übernommen.

Geschäftsstelle:
Königstein an Launu», Hauptstraße 41.

Fernsprecher 44 ^
43. ffahlgang

Verordnung
best. Zahlung der indirekten Wein - und
Lurusst eu er d urch Militärp erso n en d er

alliierten Armeen.
Durch Befehl des Höchstkommandierenden Generals der

Merten Armeen wurden nachstehende Vorschriften erlassen:
1. Weinsteuer.

Jede Militärperson, welche für eine Gesamtheit (Inten¬
dantur, Konsumvereine, Kasinos, Unteroffizierküchen, Regi¬
ments-Einheiten, Trupenteile) Wein kaust, ist von der
Weinsteuer befreit.

Da diese Steuern zu Lasten der Verkäufer fallen und dem
betreffenden Fiskus bezahlt werden müssen, wird eine Quit¬
tung mit Stempel und Unterschrift eines Offiziers und An-
gäbe der betreffenden Käufer und welcher Betrag für die
Ware entrichtet worden ist, gegeben.
(Muster der Quittung ).

Exemption de l’impöt sur le vin
Befreiung von der Weinsteuer. -

Le (noin, grade , regiment ) . certifie que
Der Unterzeichnete(Name, Grad , Regt.).

bescheinigt, daß
I, maison (nom, adresse, . . a vendu ce jour pour
die Firma (Name, Adresse). ...für Rechnung von
le compte de (indiquer la collectivite) .
heute geliefert hat.

werde voraussichtlich Kiautschou an China zurückgeben. Es
werde der chinesischen uni» japanischen Regierung überlassen,
sich über die Einzelheiten zu verständigen.

Unsere Kriegsgefangenen.
In der Sitzung der Waffmstillstandskmmission in Spaa

am 30. April teilten die Amerikaner  in einer Rote mit,
ldah zum Heimtransport der deutschen Gefangenen
in amerikanischer Hand bereits die erforderlichen Vorberei¬
tungen getroffen feien. Die deutsche Regierung brauche,
wenn der Zeitpunkt gekommen sei, lediglich dm Bestim-
nrungsort anzugebm.

Wilson nnd Italien.
Die „New York World", 4tes Organ des Präsidenten

Wilson,  veröffentlicht folgenden Kommentar: Die Erklä¬
rung des Präsidentm Wilson ist ein Ultimatum.
Wünscht Europa den Frieden auf italienische Art, so mache
es ihn allein. Die Vereinigten Staatm werden nicht ein
neues imperialistischesProgramm  unterzeichnen!

schwerer Not in Treue auf Ihrem Posten ausgeharrt
und dem Vaterlande Ihre Persönlichkeit zur Verfügung
gestellt haben, wird Ihnen das deutsche Volk nie-
mal s vergessen. _ tber1 ' ‘

Der ehemalige Kaiser?
Wie von zuständiger Stelle aus Berlin gemeldet wird,

hat der ehemalige Kaiser  an die Regierung das Er-
suchen gerichtet, nach Deutschland zurückkehren  zu
dürfen. Er will auf sein Gut Kabinen gehen._ _
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Den
(Cachet) Signature . . .
(Stempel) Unterschrift

Die Steuern müssen von jeder Militärperson , welche
Wein für eigmen Gebrauch kauft, bezahlt werden.

2. L u r u s st e u e r.
Die Lurussteuer mutz bezahlt werdm.

L'Xdmiuistrateur miütaire du Cercle de Königstein.

Beginn der Frredensverdnndiungen
Am Donnerstag nachmittag 5 Uhr 15 Min . fand in V e r

saill  e s im Hotel „Trianon " eine Zusammenkunft zwischen
den Vertretern der deutschen und der Entente-Kommissionen
statt zur Prüfung der beiderseitigen Vollmachten.  Die
Begegnung vollzog sich in ausgesucht korrekter Form und
unter voller Wahrung der Gleichberechtigungun!d Hegen-
leitigkeit. Graf Brockdorff - Rantzau,  die Mitglieder
der Prüfungskommission, Justizrat Schauer  als Dolmet¬
scher, wurdm bei ihrer Ankunft zu dm Delegierten 'bier Geg¬
ner geleitet. BotschafterC a m b o n begrüßte sie mit einer
Ansprache etwa folgmdm Inhalts : „Herr Graf ! Wir
haben Sie gebeten, hierher zu kommen, um die Vollmachten
der deutschen Delegiertm von Jhnm in Empfang zu nshmm.
Unsererseits werbm wir Ihnen die Vollmachten der Ver¬
treter der alliierten und assoziierten Regierungen übergeben.
Wir werdm Ihre Vollmachten prüfm ." Graf Brock¬
dorff - Rantzau  erwiderte : „Ich habe die deutsche Prü-
stMgskmmiffion beauftragt, 'biie Vollmachten zu übergeben.
Ich stelle hiermit dm Vorsitzenden der Kommission, Reichs-
iustizminister Landsberg  vor ." ,

Der Minister Landsborg stellte hierauf die übrigen »
Ander der Kommission ur# Herrn Schauer vor. Aus An-
stkemmng der dmtschm Vollmachten darf gerechnet werdm.
Die Vollmacht der deutschen Delegiertm ist eine General¬
vollmacht.

Aus Paris  wind gemeldet: Die Friedensbe-
dingungen  wurden erst einer Vollsitzung der Friedens¬
konferenz»orgelegt. Ein genauer Zeitpunkt für die Heber-
Mittelung der Bedingungen an die deutschen Delegation steht
"och nicht fest, es wird gerechnet, daß dies nicht vor M o n -
'0g möglich fei. Die Drucklegung des Vertragstertes m
skonzöfifcher und englischer Sprache ist in Angriff genommen.
Der Friedensvertrag zerfällt in zwölf Bände in Ouartformat
vnd hoi einen Umfang von 350 Seitm.

Kiautschou.
- Der Rat der Bier beschloß, daß im Friedensvertrag

kiautschou Japan  zugesprochen werdm soll. Japan

Besetzung von München.
Aus München  wird gemeldet: Donnerstag abmd sind

die erstm R e g i er u n g s t r u p p en, eine Volkswehrkom-
panie unter Führung des Leutnants Sägmüller in München
e i n g e z o g en. Die Residenz ist besetzt.

Der Kampf um München.
Die Regierungstruppen  standen am Mittwoch

im engen Ring um München.  Daraus bildete sich ein
nmer Zentralrat in München, der Verhandlungen mit der
Regierung Hoffmann einleitm wollte. Der Ministerpräsi¬
dent hatte diese jedoch abgelehnt, wenn nicht bedingungslos«
Unterwerfung eintrete. Darauf kam es zu heftigem Kampf
bei Dachau mit ziemlich vielen Verwundeten und Toten.
Dachau ist genommen, und die Regierungstruppen haben
Pasing  besetzt. Außerdem besetzten sie dm Ostbahnhof.
Die spartakistische HochburgR o s en h ei m hat sich beding-
ungslos ergeben.

Am Freitag mittag 12 Uhr begann der p l a n m a h t g e
Einmarsch  der Regierungstruppen in die bayerisch«
Hauptstadt. Der Einmarsch erfolgte auch in den südlichen
Stadttellen , in denen die Spartakisten heftigm Widerstand
organisiert hatten. Regierungstreue Truppm . die von den
Münchener Bürgern unterstützt werdm, haben die wichtigsten
öffentlichen Gebäude besetzt.

Bamberg. An amtlicher Stelle in Bamberg liegt eine
Bestätigung der Nachricht von der Erschießung der Geiseln
in München  und der Besetzung der Residenz und des
Wittelsbacher Palais nicht vor._ __

Der Vatikan und Elsatz-Lothringen.
Berlingske Tidende " berichtet, daß der Vatikan die

Oberhoheit Frankreichs  über Elsah - Lolhrtn-
gen  anerkannt hat. Die deutschen Btschose von Metz
und Strahburg sind durch französische Bischöfe ersetzt
worden . ' __

Rücktritt Hindenburgs.
Aus Anlaß der bevorstehenden Friedensverhandlungen

hat der Eeneralfeldmarschall v. Hin den bürg  an den
Reichspräsidenten Eberl  folgendes Schreiben gerichtet:

„Zerr Präsident ! Der Beginn der Frieden » Ver¬
handlungen  veranlaßt mich, schon jetzt der Reichs-
regierung folgendes zur Kenntnis zu bringen. Ich dm
im Wechsel der Zeiten an der Spitze der Obersten
Heeresleitung geblieben, weil ich meine Pflicht darin sah,
dem Vaterlande in seiner höchsten Not weiter zu dienen.
Sobald der Vorsriede  geschloffen ist, halte ich aber
meine Ausgabe für erfüllt.  Mein Wunsch, mich dann
ins Privatleben zurückzuziehen,  wird bei meinem
hohen Alter allgemein verstanden werden, um so mehr,
als es ja bekannt ist, wie schwer es mir meinen An¬
schauungen und meiner ganzen Persönlichkeit und Ver-
gangenheit nach geworden ist, in der jetzigen Zeit
mein Amt weiter auszuüben.  v . Hindenburg .«

Der Reichspräsident hat hierauf dem Feldmarschall
folgendes geantwortet:

„Herr Generalfeldmarschall! Von Ihrem Entschluß,
nach Unterzeichnung des Vorsriedens von Ihrer Stellung
an der Spitze der Obersten Heeresleitung zurückzutreten,
um sich ins Privatleben zurückzuziehen, habe ich Kennt-
nis genommen. Indem ich mein Einverständnis
hiermit erkläre, benutze ich diese Gelegenheit, um Ihnen
für Ihre dem Vaterland während des Krieger und in
jetziger Zeit unter großer Aufopferung geleisteten Dienste
den unauslöschlichen Dank der deutschen
Volkes  auszusprechen . Daß Sie auch in den Zeiten

Die Truppen Generals Haller.
Nach den bisherigen Zusammenstellungen sind bis

jetzt etwa 23 000 Mann polnischer Truppen  des
Generals Haller durchtransportiert worden, nämlich dte
erste und zweite polnische Division. Beide Divisionen
befinden sich in sehr guter Ausrüstung. Sie bestehen aus
drei polnischen Jäger -Regimentern, einem starken Arttllene-
Regiment und einem Kavallerie-Regiment. ^

CoKalnacl ) ricl ) ten.

* Köniqstein. 5. Mai . Die durch Kohlenmangel
hervorgerufene Unterbrechung in der Stromzu-
führung  der Main -Kraftwerke dauert noch an. Seit
Freitag ist der Gebrauch von elektrischem Licht und Strom
von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr gesperrt, die
Inbetriebsetzung der Motore ist durch Entfernung der
Sicherungen auch für nachts unmöglich gemacht. Rur
Bäckereien, Pumpanlagen oder. Betriebe, die im öffent¬
lichen Interesse arbeiten, sind von dieser Maßregel, we^ e
die Ausübung des aus elektr. Kraft angewiesenen Ge¬
werbebetriebes fast ganz stille legt, verschont Wie uns
das Werk auf Anfrage heute mitteilt, muß dre Unter¬
brechung noch einige Tage, bis Mittwoch oder Donners-
tag hin, dauern und hängt ihre Beendigung ledtgltch
von dem Eintreffen neuer Kohlenvorräte ab.

* Am heutigen Tage vollendet in großer Rüstigkeit
und Frische unsere Mitbwgerin Frau Euler  ihr 89.
Lebensjahr und dürste somit die älteste Einwohnerin un¬
seres Städtchens sein.

-» Köniastein. 5. Mai . Ein echter Maiensonntag war
der gestrige. Voller Sang und Jubilieren der kleinen ge¬
fiederten Sänger wurde die ausgehende Sonne begrüßt,
welche groß und majestätisch, unbekümmert um den Zeit-
lauf der Dinge, ihren Weg nahm. Wald und Flur füllten
sich mit Spaziergängern , welche, dem engen Haus und
den Straßen entrannen, sich freuten an den Wundern der
Natur und der lachenden Sonne. An Baum und Strauch
luqen neugierig grüne Spitzen hervor und lasten ahnen
von dem festlichen Aussehen des Wonnemonats.

* Schloßborn , 4. Mai . Der hiesige Bürge rmeist er
Man  hat sein Amt niedergelegt,  weil ihm im Kriege
zugezogene Leiden die Weiterführung des Dienstes un¬
möglich machen. Die vorläufig« Führung des Amtes
ist dem Beigeordneten Becht übertragen.

* Hof Retters . 5. Mai. Der seitherige Verwalter'
auf Hof Retters , Herr Karl Horstmann, wird in diesen
Tagen nach zehnjähriger Tätigkeit aus feinem bisherigen
Wirkungskreis scheiden, um di« Bewirtschaftung eines
eigenen Gutes in Eafum bei Bielefeld zu übernehmen.
Während der Zeit des Krieges, in Abwesenheit des Herrn
Freiherrn v Fincke, welchem das Gut zu eigen gehört,
ruhte die ganze Schwere der Verantwortung auf thm.
Aber durch die restlose Einsetzung seiner Persönltchkeil
war es ihm unter tatkräftiger Beihilfe des ihm treuge-
finnten Personals möglich, auch den oft recht schweren
Anforderungen dieser Zeit gerecht zu werden. Wer nur
einmal durch die Felder, Fluren und Garten von Hof
Retters gewandert ist. dem mußte vor Freude das Herz
ausgehen ; der muht« an der musterhaften Anlage u



dein Stande derselben erkennen , daß hier unter sach¬
kundiger Leitung rationelle Bewirtschaftung erstrebt wird.
Wem es aber vergönnt war , einen Blick in das Innere
des Hofes zu werfen , dem wurde es zur Gewißheit:
hier waltet eine tüchtig« Kraft . Hohes Pflichtgefühl und
soziales Verständnis sicherten Herrn Horstmann die vollste
Zufriedenheit seines Herrn Chefs und . die Anhänglich¬
keit seines ihm beigeordneten Personals . Er gehört
seinem Wesen nach zu denen , welche lieber selbst kräftig
mit Hand anlegen , Mstatt einen seiner Leute zu stark zu
belasten . Wir lernten Herrn Horstmann kennen als
einen freundlichen , bescheidenen Beamten , dabei hilfsbereit,
soweit ihm dies immer von sich aus möglich war . Das
Personal des Gutes bittet uns , Herrn Horstmann von dieser
Stelle aus die Gefühle des Dankes und treuen Gedenkens
als freundliches Geleit mit auf den Weg zu geben . Wir
wünschen dem Scheidenden auch fernerhin ein gutes und
segensvolles Fortkommen in dieser schweren Zeit , wo die
heimische Scholle von so viel feindlichen Gewalten bedroht
ist. Wir werden uns seiner nebst seinen vielen Freunden
und Mitarbeitern allezeit gern erinnern , -r.

von 03h und fern.
Idstein , 3 . Mai . Am4 . Mai 1919 sind es 50 Jahre,

daß die hiesige Baugewerkschule  als städtische An¬
stalt begründet wurde . Seitens der Direktion der Schule
und der städtischen Behörden ist geplant , das Jubiläum
am Schluß des Sommersemesters oder bei Beginn des
Wintersemesters zu feiern , da dann gleichzeitig eine Aus¬
stellung für Schülerarbeiten stattfinden kann.

Darmstadt . 3. Mai . Am 28 . April fand in der Tech¬
nischen Hochschule zu Darmstadt die Eröffnung des im
Aufträge des Landesamts für das Bildungswesen von
der „Zentralstelle zur Förderung der Volksbildung in
Hessen «, veranstalteten 1. Volkshochschulkursus  statt,
der u . a . die sämtlichen Dozenten und der Direktor der
Technischen Hochschule beiwohnten.

Landsberg a . d. W .» 3 . Mai . In Ostpreußen
sind große Rinderbestände  durch aus Rußland ein¬
geschleppte Lungenseuche eingegangen.

New -Pork , 3. Mai . In San Salvador  fand am
28 . April ein Erdbeben  statt , welches so stark war
wie das vom Jahre 1917 . Einzelheiten sind noch nicht
bekannt.

MilitSrgerichtshof zu Königftemi. T.
Sitzung vom 3. Mai 1919.

Es wurden bestraft:
Beyer Wilhelm aus Steinbach mit 20 M . Geldstrafe , weil

er aus unerlaubte Weise Zeitungen befördert hat.
Daus Wilhelm aus Cronberg mit 1000 M ., weil er ver¬

suchte Milch nach Frankfurt zu befördern.
Psaff II. Nicalaus aus Mammolshain mit 10 M , weil er

einen Brief aus dem unbesetzten Gebiet ins besetzte
Gebiet eingesührt hat.

Aumiiller Peter aus Stierstadt mit 300 M , iveil er auf
unerlaubte Weise Zeitungen befördert hat.

Straßheimer Sophie aus Steinbach mit 100 M ., weil sie
ohne Erlaubnis vom unbesetzten Gebiet ins besetzte
Gebiet gekomnlen ist.

Giffel Katharina aus Steinbach mit 100 M . aus demselben
Grunde.

Kirvagen Karl aus Steinbach mit 25 M ., weil er ohne Nacht-
ausweis angetroffen worden ist.

Christ Maria aus Steinbach mit 50 M ., weil sie Lebens¬
mittel befördert hat.

Lauer Karl aus Niederhöchstadt mit 200 M . aus demselben
Grunde.

Büchner Luise aus Evpstei » mit 100 M ., weil sie mit einem
ungültigen Patz gereist ist.

Fritz Adam aus Stierstadt mit 150 M ., weil er auf uner¬
laubte Weise Zeitungen befördert hat.

Diele Alois aus Cronberg mit 250 M ., «veil er versuchte
ins unbesetzte Gebiet zu gehen. -

T iete Erna aus Cronberg mit 250 M . aus demselben Grunde.

Amtliche Bekanntmachungen.
Betrifft Erleichterungen im Verkehr mit Saat¬

gut von Lupinen und Wicken.
Die Reichsgetreidestelle wird von jetzt ab im Saatgut-

verkchr mit Lupinen und Wicken folgende Erleichterung ein-
treten laffen:

Den zum Saathandel mit Saatgut von Lupinen zuge-
laffenen Händlern ist von jetzt ab ohne weiteres und ohne
daß es eines besonderen Antrages bei der Reichsgetreide¬
stelle bedarf , gestattet , Lupinen , welche von der zuständigen
Saatstelle als zur Saat geeignet erklärt worden sind, bei
den Erzeugern ohne besondere vorherige Genehmigung der
Reichsgetreidestelle aufzukaufen , vorbehaltlich der Geneh¬
migung des Kommunalverbandes gemäß 8 4 der Saatgut-
verkehrsverordnung vom 27. Juni 1918.

Ferner dürfen Händler , die zum Saathandel mit Lu¬
pinen zugelaffen sind, die von ihnen gekauften Lupinen nicht
nur an Verbraucher , ssndern auch an zugelaffene Händler
absetzen.

Zulaffungen zum Saathandel mit Wicken wurden bi»
vor kurzem von der Reichsgetreidestelle grundsätzlich nicht
erteilt . Diese Beschränkung fällt jetzt fort Die Händler,
denen seinerzeit die Zulaffung »um Saathandel mit Wicken
abgelehnt wurde , erhalten jetzt nachträglich ohne besonderen
Antrag ihre Zulaffung zum Saathandel mit Wicken. Es

können ferner bei der ReichSgetreidestelle von zugelaffene»
Händlern von jetzt ab Anträge auf Genehmigung des frei¬
händigen Aufkaufs von Wicken gestellt iverden , denen die
ReichSgetreidestelle , wenn sonstige Bedenken nicht vorliegen,
stattgeben wird , sofern in den Anträgen die Erzeuger nach
Namen , Stand , Wohnort und Kommunalverband und die
von jedem einzelnen Erzeuger zu beziehende Menge Saat¬
wicken angegeven werden.

Köntgstein (Taunus ), den 3. Mai 1919.
_ Der Landrat : Jacob ».

Polizeiverorvnung
betreffend die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Aus Anordnung des Herrn kommandierenden Generals
der 10. französischen Armee in Mainz bestimme ich auf Grund
des K 137 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwal¬
tung vom 30. Juli 1883 (G.-S . S . 195) in Verbindung mit
den KZ 6,12 und 13 der .Verordnung über die Polizeiver¬
waltung in den nmerworbenen Landestellen vom 20. Sep-
teinber 1867 (E .-S . S . 1529) , da der vorliegende Fall keinen
Aufschub zuläßt , vorbehaltlich der nachträglichen Genehmig¬
ung des Bezirksausschusses für den Umfang des von der
französischen Okkupationsarmee besetzten Tells des Regie¬
rungsbezirks folgendes:

8 1. Außer den im 8 1 des Reichsseuchengesetzes vom
30. Juni 1900 angeführten Erkrankungen , Verdachts oder
Todesfällen von : Aussatz , Gelbfieber , Cholera , Pest , Fleck¬
fieber , Pocken und den im 8 1 des Preußischen Seuchen¬
gesetzes vom 28 . August 1905 ausgesührten Erkrankungen und
Toldiessällen an : DipWerie (Rachenbräune ), Genickstariis
(übertragbarer ) , Kinderbettfieber (Wochenbett - Pueperal.
fieber ) , Körnerkrankheit (Granulöse , Trachom ), Rücksall-
fivber) , (Febris recurrens ), Ruhr , übertragbarer , (Dysen¬
terie ), Scharlach (Scharlachfieber ) , Typhus (Unterleibsty¬
phus , einschließlich des Paratyphus ), Milzbrand , Rotz, Toll¬
wut (Lyssa), sowie Bihoerletzungen durch tolle oder der
Tollwut verdächtige Tiere , Fisch-, Fleisch- und Wurstvergif-
tung , Trichinose , sowie den Todesfällen an Lungen - und
Kehlkopstuberkulose sind nunmehr in der für diese Krank¬
heiten geltenden Weise ebenfalls anzuzeigen : Karbunkel,
Masern bei Kindern und Erwachsenen , Röteln , Windpocken,
Mumps , spinale Kinderlähmung , Erkrankungen an Lungen-
und Kehllopstuberkulofe bei Wohnungswechsel und bei Ge¬
fährdung der Umgebung.

Für sämüiche Anzeigen gilt außerdem , daß sie nicht nur
an die Ortspolizeibehörde , sondern auch an die zuständige
stanzösische Behörde und den zuständigen französischen Mili¬
tärarzt zu erstatten sind.

8 2 . Bei epidemischem Auftreten der Grippe oder des
Keuchhustens kann die Anzeigepflicht auf Vorschlag des
Kreisarztes durch den Londrat , gegebenenfalls im StadMreis
Wiesbaden die Polizeidirektion , auch auf diefe Krankheiten
ausgedehnt werden.

8 3. Bei dm im 8 1 neu aufgefühvten Krankheiten
können die polizeilichen Schutzmaßregeln wie bei Diphtherie
nach 8 8,1 des Gesetzes vom 28. August 1905 angewendet
werden , im übrigen gelten auch für diefe Krankheiten sinn¬
gemäß die Bestimmungen des eben genannten Gesetzes.

8 4 . Uebertretungen der vorstehenden Vorschriften wer¬
den , soweit durch die Gesetze nicht höhere Strafen festgesetzt
sind, mit Geldstrafe bis zu 60 M,  im Unvsrmögensfalle mit
entsprechender Haft bestraft.

8 5. Die Polizeiverordnung tritt mit ihrer Veröffent¬
lichung im. Amtsblatt in Kraft.

Wiesbaden,  dm 12. April 1919.
Der Regierungspräsident.

Wird veröffentlicht.
Königstein im Taunus , dm 29. April 1919.
_ Der Landrat . I  a c o b s.

Verordnung
betreffend Abänderung der Verordnung über die Einstellung,
Entlassung und Entlohnung gewerblicher Arbeiter während
der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 4. Ja¬

nuar 1919 R .-G.-Bl . S . 8 . Vom Januar 1919.

Artikel 1. Die gemäß 8 1 Abs. 1 der Verordnung Wer
die Einstellung , Entlastung und Entlohnung gewerblicher
Arbeiter während der Zeit der wirtschastlichm Demobilmach¬
ung vom 4. Januar 1919 am 23. Januar 1919 ablaufmden
Meldefrist wird bis zum 6. Februar 1919 verlängert.

Artikel 2. Für Kriegsteilnehmer , die auf Gmnd - frei¬
williger Meldung bei Heeres - oder Marineverbänden zur
Auftschtevhaltung der innsrm Ordnung oder des Erenz-
fchutzes Verwendung findm , beginnt die Meldefrist mit dem
auf ihre ordnungsgemäße Entlastung aus diesen Verbänden
folgmden Tage.

Artikel 3. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer
Verkündigung in Kraft

B c r l i n , den 24. Januar 1919.
Die Reichsregierung , gez. Ebert . Scheidemann.

Der Staatssekretär de« Reichsamts für wirtschaftliche
Demvbllmachung . gez. K o e t h.

Bezüglich der Entrichtung der direkten Meinkenern
t»»* den Soldaten der verbündeten Armeen hat dt»
fatnfültrdj « Militärbehörde folgende Anordnungen erlaffen,
die von den deutschen Beamten und der Bevölkerung zubeachten sind:

Jede Militärverson , welche einen Kauf abschließt im
Namen einer Gesamtheit (Intendantur , Kantine , Menage,
Regiment , Trupvenabteilung ) ist von der Weinffeuer befreit.
Jedoch soll für diese Steuer , welche beim Verkäufer im
Kleinhandel erhoben wird und iür welche derselbe dem
Fiskus verantwortlich ist, eine Quittung in Form einer
Beweisschrist ausgestellt werden , versehen mit Stempel und
der Unterschrift eine« Offiziers , wobei angegeben ist, für wen
der Einkauf stattsindet und wie doch die Summe war.

Muster zu dieser Quittung sind bei dem Unterzeichneten
zu erbalten.
'' Jeder Soldat , de» Wein für seine« eigene« Krdarf
Hanf», muff noch dl« Steuer befahlen.

Köntgstein 1. den 5. Mat 1919.
Der Bürgermeister . I . B . : Vrühl.

Saaterbse«.
Die Bezugscheine für die bestellten Saaterbsen wert,,»

morgen Dienstag , den 6. Mai , vorm , von 8—» Uhr
der Bierhalle Zimmer 3, gegen Barzahlung ausgegeben w

König,tein , den 5. Mai 1919.
_ Der Magistrat . I . B . : Brü h,.

Aufgebot.
Die Ghrfra « Karoiine UoU ged. Gottschalk in Höchb.

Sindlingen hat beantragt , die verschollene am 10. Aue,,»
1835 in Altenbain geborene Margaretha Elisabeth Fr, »,
sioka Gotischalk , zuletzt wohnhaft gewesen in König Kein
im Taunus , für tot zu erklären . Die bezeichnete Verschollene
wird auigewrdert , sich spätestens in dem aus den

Xi. November 1919 , vormittag » 10 ' , Uh»,
vor dem Unterzeichneten Gerichte , Zimmer Nr . 11,
beraumten Ausgebotstermine zu melden , widrigenfalls dh
Todeserklärung erfolgen wird.

An Alle , welche Auskunft über Leben oder Tod der
Verschollenen zu erteilen vermögen , ergeht die Aufforderung
spätestens im Ausgebotstermine dem Gericht Anzeige,gmachen

Königstein im Taunus , den 29. April 19 l9.
Da» Amtsgericht.

Jnliu § Nöller,
Niedernhausen im Taunus.

Ein neuer leichter
Kastenwagen,
ein- und zmeffpännig , und

LL Ringelwalze
zu verkaufen. Adam Fischer,

Schmied , Ruppertshain.

5 Fahrräder,
3 Herren - Fahrräder,
2 Damen - Fahrräder.
Alle mit Bereisung uild Tor¬

pedo zu verstausen.
—  Reparaturen . =====
Emaillieren , Vernickeln,
sowie alle in das Mechaniker-
Fach einschl. Arbeiten iverden
prompt u.gewissenhast ausgef.
Fahrzeughdg K. Lemmer,
Kelkheim , Hauptstr- Nr 54.

i  gimmerlinden %
in Kübeln , iv

| Evonymus in |
Kübeln u . gr .Töpfen , $

% Hortensien , B
L Fuchsien, t

Epheu in gr.Töps. ch
t Georginen - $
| Knollen , & 1
R billig ab, « geben . $
jj Rlühlweg Nr . 1, *

Falkenstein  i . T. -

„Contfrey“
ist bestes Schweinemast sutter:
2jährige Pflanzen (bis 15
Triebe » hat zu verkaufen pro

100 Stück 20.00 Mk.
Gärtnerei WI n n I g e r,

Niederhöchstadt.

1 Ziegenlämmchen
ist zu verkaufen

Dorna « , Kelkheimerstraße 9.

Verloren ln Königstein
Damenscbirm

mit gelbem Horngriff . Geg.
hohe Kriohnnng abzugeben

Fundbüro Königst ein.

Suche für meinen Haushalt

ir >"Mädchen
— bei gutem Lohn -

Zu erfrag , in der Geschästsst.
: - Ti1 n Tüchtiges

Mädchen,
nicht unter 18 Jabren , bei

gutem Lohn gesucht.
Zu erfragen i. d. GeschästA

2 saubere , zuverlässige
Dienstmädchen,

die etwas kochen können, A
Lebensmitielgeschäst gesuch"
Gute Verpfleg u. hob. Lohn«
Zu erfrag i. d. Geschäftsstelle.

■ Ein tüchtiger = ^ =:Schneidergehilst
und - ine Schneiderin
für seine Maßschneiderei stst

dauernd gesucht. .
Georg Komald , Herren-«>'"
Damenschneiderei , Uönig5ttl»>

Hauptstraße.

Tapeten*
Lieferung

in kürzester Zeit nach rei«'
haltigster Musterkarie

empfiehlt
Jakob Kroth Sr , Tape»'?̂
Limburgerstr. 6' , Königs^

Gross- und
Klcioticrljäutt
. -. ’ werden = ==^
schnell und gut geger« '
Zu erfrag . In der Geschah'
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